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Aufhebung der Schulordnung und des Reglements über den schulärztlichen Dienst infolge 

Gründung des Zweckverbandes Schulen Hinteres Thal der Gemeinden Welschenrohr-

Gänsbrunnen, Herbetswil, Aedermannsdorf und Matzendorf 

 

Sehr geehrte Gemeindepräsidien 

 

Ich bitte euch den nachfolgen Sachverhalt anlässlich der nächsten 

Gemeindeversammlungen zu traktandieren.  

 

Möglicher Botschaftstext: 

 

Mit der Gründung des Zweckverbandes muss dieser die ihm übertragenen Rechte und 

Pflichten wahrnehmen, welche vor dem Zusammenschluss in der Zuständigkeit der einzelnen 

Gemeinden angesiedelt waren. Dazu gehören auch die gesetzlichen Pflichten, welche nicht 

zwingend in den Statuten erwähnt sein müssen. Die Schulordnung und das Reglement über 

den Schulärztlichen Dienst müssen zwingend über den Zweckverband geregelt werden. 

 

Die Schulordnung hält die Organisation der Schule fest und regelt die Kompetenzen, der für 

die Führung der Schule verantwortlichen Behörden und Personen, auf der strategischen 

Ebene. 

 

Mittels Reglements über den schulärztlichen Dienst stellt der Zweckverband Schulen Hinteres 

Thal den schulärztlichen Dienst in der Regelschule sicher, indem er die Einzelheiten, 

insbesondere die Aufgaben des schulärztlichen Dienstes, die Vorsorgeuntersuchungen, die 

Kosten und den Miteinbezug der Privatschulen, regelt.  

 

An der Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Schulen Hinteres Thal vom 15.05.2025 

wurden die neue Schulordnung und das neue Reglement über den schulärztlichen Dienst 

genehmigt und treten auf den 01.08.2025 in Kraft. Mit deren Inkrafttreten verlieren die 

bisherigen, auf Gemeindeebene geltenden Reglemente ihre rechtliche Gültigkeit. Diese sind 

folglich formell aufzuheben, um eine einheitliche und rechtskonforme Regelung im gesamten 

Verbandsgebiet sicherzustellen. 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Schulordnung und das 

Reglement über den schulärztlichen Dienst ausser Kraft zu setzen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Jacqueline Schöni, Präsidentin 


